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Mandanteninformation: Liste der Gegenstandswerte / Gebührenrelation und Kurzerklärung 

 
 

Wert bis  

EUR 

1,0  

EUR 

2,5  

EUR 

1,3  

EUR 

300,00 25,00 62,50 32,50 

600,00 45,00 112,50 58,50 

900,00 65,00 162,50 84,50 

1200,00 85,00 212,50 110,50 

1500,00 105,00 262,50 136,50 

2000,00 133,00 332,50 172,90 

2500,00 161,00 402,50 209,30 

3000,00 189,00 472,50 245,70 

3500,00 217,00 542,50 282,10 

4000,00 245,00 612,50 318,50 

4500,00 273,00 682,50 354,90 

5000,00 301,00 752,50 391,30 

6000,00 338,00 845,00 439,40 

7000,00 375,00 937,50 487,50 

8000,00 412,00 1030,00 535,60 

9000,00 449,00 1122,50 591,85 

10.000,00 486,00 1215,00 631,80 

13.000,00 526,00 1315,00 683,80 

16.000,00 566,00 1415,00 735,80 

19.000,00 606,00 1515,00 787,80 

22.000,00 646,00 1615,00 839,80 

25.000,00 686,00 1715,00 891,80 

30.000,00 758,00 1895,00 985,40 

35.000,00 830,00 2075,00 1079,00 

40.000,00 902,00 2255,00 1172,60 

45.000,00 974,00 2435,00 1266,20 

50.000,00 1046,00 2615,00 1359,80 

65.000,00 1123,00 2807,50 1459,90 

80.000,00 1200,00 3000,00 1560,00 

95.000,00 1277,00 3192,50 1660,10 

110.000,00 1354,00 3385,00 1760,20 

125.000,00 1431,00 3577,50 1860,30 

[...] [...] [...] [...] 
 

 
 

                                                                  rechtsanwälte reichhardt und schlotz  stuttgart 

Die gesetzlichen Gebühren orientieren sich am Gegenstandswert, 
kurz, an der wirtschaftlichen Bedeutung der Sache. Beispiel: 
Ihre Forderung: 5 1.000. Gegenstandswert: 5 1.000,00.  
Daraus errechnet sich die gesetzliche Gebühr  wie aus der Liste 
ersichtlich.  Zu den Gebühren tritt die jeweils geltende gesetzliche 
Mehrwertsteuer ( derzeit 19%), sowie Gebühren für Post und 
Telekommunikation Nr. 7002 VV RVG (max. Eur 20,00). Weitere 
Erhöhungen können sich z.B. aus notwendigen Reisekosten ergeben. 
 
Die 1.3 Gebühr ist die Geschäftsgebühr bei außergerichtlicher 
Vertretung für durchschnittliche Mandate, was Aufwand und 
Schwierigkeitsgrad betrifft. Sie reicht von 0.5 Gebühr ( sehr einfach, 
nicht aufwändig) und kann bis zum Faktor 2,5 erhöht werden, wenn 
die Sache überdurchschnittlich aufwändig und/oder 
überdurchschnittlich schwierig ist. Geht das Mandat in ein 
gerichtliches Verfahren über, werden die außergerichtlichen 
Gebühren teilweise angerechnet.  
 
Wenn wir eine außergerichtliche Einigung herbeiführen, kann 
zusätzlich eine 1,5 Einigungsgebühr entstehen. 
In bestimmten Fällen kann außergerichtlich auch eine 
Terminsgebühr entstehen. 
Bei Vertretung mehrerer Mandanten in der gleichen Angelegenheit 
fällt für jeden zusätzlichen Mandanten eine Erhöhungsgebühr von 
0.3 an ( Kappungsgrenze max. 2.0 Erhöhung) die zusätzlich zur 
Geschäftsgebühr anfällt. 
 
Bei Prozessvertretung können regelmäßig folgende Gebühren 
anfallen: 
 
Vertretungsgebühr: 1.3 
Terminsgebühr:  1.2 ( = 2.5 Gebühren) 
Optional: 
Einigungsgebühr 1.0 
Optional: 
Erhöhungsgebühr 0.3 (mehrere Mandanten) 
zuzüglich evtl. vorgerichtlicher Gebühren. 
 
Erstberatung: Die Erstberatung (einmalige mündliche Beratung von 
begrenzter Dauer) von Verbrauchern rechnen wir mit max.  5 190,00 
zzgl. MwSt. ab. Ist der Gegenstandswert gering, können sich auch 
günstigere Preise ergeben. (Gebührenfaktor durchschnittlich: 0.55) 
 
Für bestimmte Angelegenheiten vereinbaren wir ein Honorar nach 
Aufwand oder eine Pauschale. 
 
Diese Erläuterung ist aus Platzgründen verkürzt. Bitte fragen Sie 
nach wenn Ihnen etwas unklar ist. 
 
 
Durchgesehen: Stand  11/ 2008  


